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Stadt Meßstetten 
Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche  

„Jugendraum" 
 
 

Bebauungsplan Teil B 
Schriftliche Festsetzungen 

 

Der Bebauungsplan besteht aus: 
a.) Lageplan M 1:500, Plan-Nr. me28110a_05.dwg vom 20.02.2023 (Teil A) 
b.) Schriftliche Festsetzung, T-Nr. me28410a.docx vom 20.02.2023 (Teil B) 
c.) Begründung Text.- Nr. me28210a.docx vom 20.02.2023 

 

Im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes werden in Ergänzung zur Planzeichnung 
(Teil A) die im Teil B beschriebenen planungsrechtlichen Inhalte und örtlichen Bauvorschriften 
festgesetzt. 

 

 
 

 

Planungsträger: Stadt Meßstetten 

Meßstetten, den 20.02.2023 
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A  Planungsrechtliche Festsetzungen 

Rechtliche Grundlage 
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBl I Seite 3634), geändert am 14. Juni 2021 (BGBl I S. 1802), 16. Juli 2021 (BGBl I 
S. 2939), am 10. September 2021 (BGBl I S. 4147) und zuletzt am 04. Januar 2023 (BGBl 
I Nr. 6). 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Neufassung vom 21. November 2017 (BGBl I S. 3786), zuletzt geändert 
am 04. Januar 2023 (BGBl I Nr. 6).  

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
Dezember 1990 (BGBl I. 1991 S. 58), zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBl I S. 1802, 
1808). 

1 Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB; §§ 1 - 15 BauNVO) 

1.1 Gemeinbedarfsfläche im Sinne von §9 Abs. 1, Nr. 5 BauGB entsprechend Einschrieb im 
Plan 

2 Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1, Nr. 1 und Nr. 2 BauGB; §§ 16 - 21a 
BauNVO) 

2.1 Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch Festsetzung der maxi-
malen Grundflächenzahl (GRZ) und der Anzahl der Vollgeschosse. 

2.2 Die Grundflächenzahl ist mit max. 0,6 (Höchstwert) festgelegt. 

2.3 Für die Anzahl der Vollgeschosse wird festgelegt:  
2.3.1    Es sind maximal 1 Vollgeschosse (I) zulässig. 

3 Höhe der baulichen Anlagen und Höhenlage (§9 Abs. 2 BauGB; §16, Abs. 2 und 
§18 BauNVO) Traufhöhe 

3.1 Traufhöhe 
3.1.1 Als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt zwischen den Außenwandflächen der auf-

gehenden Wand mit der Dachhaut. 
3.1.2 Als unterer Bezugspunkt gilt die im Bebauungsplan Teil A als Planeinschrieb festgelegte 

Erdgeschoss-Rohfußboden-Höhe (EFH) 
3.1.3 Es gilt eine maximale Traufhöhe von 3,50 m. 
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3.2 Firsthöhe 
3.2.1 Als oberer Bezugspunkt gilt der höchste Punkt der Dachhaut (ohne Kamin). 
3.2.2 Als unterer Bezugspunkt gilt derselbe wie bei der Traufhöhe.  
3.2.3 Es gilt eine maximale Firsthöhe von 5,00 m 

3.3 Von der im Bebauungsplan Teil A festgesetzten Erdgeschoß-Rohfußboden-Höhe (EFH) 
kann abgewichen werden, sofern  
a) die absolute Abweichung zu der festgesetzten EFH beträgt < 1,00 m  
und 
b) die absolute Trauf- und Firsthöhe, bezogen auf m+NN, nicht überschritten wird.  
 
Die maßgebende, absolute Trauf- und Firsthöhe ergibt sich aus der festgelegten EFH 
nach Planeinschrieb zuzüglich den in Ziffer 3.1 und 3.2 ausgewiesenen Höchstwerten.  
Darüber hinaus darf die Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschoße nicht überschrit-
ten werden. 

4 Bauweise (§9 Abs. 1, Nr. 2 BauGB; §22 BauNVO) 

4.1 Es gilt die offene Bauweise nach §22 (2) BauNVO (Einzelhäuser und Doppelhäuser). 

5 Überbaubare Grundstücksfläche (§9 Abs. 1, Nr.2, Nr. 10 und Nr. 21 BauGB; §23 
BauNVO) 

5.1 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch im Plan ausgewiesene Baugrenzen fest-
gelegt. Hinsichtlich der Grenzbebauung gelten die landesrechtlichen Vorschriften. 

5.2 Soweit im Plan Leitungsrechte ausgewiesen sind, sind diese für Versorgungseinrichtun-
gen erforderlich und dürfen nicht unter- bzw. überbaut werden (gilt für bauliche Anlagen, 
Nebenanlagen, Garagen, Carports). Insoweit ist das Leitungsrecht vorrangig vor den lan-
desrechtlichen Vorschriften (Grenzabstand) und den ausgewiesenen Baugrenzen. Aus-
nahmen können zugelassen werden, soweit der Grundstücksbesitzer bei den jeweils zu-
ständigen Versorgungsträgern / Nutzungsberechtigten eine gesonderte Zustimmung und 
Übereinkunft erwirkt. Eine Grundstücksbetretung zur Unterhaltung der Anlagen ist zu 
dulden.  

5.3 Soweit im Plan Sichtfelder ausgewiesen sind, ist eine Überbauung derselben nicht zuläs-
sig (bauliche Anlagen, Nebenanlagen, Garagen, Carports). 

6 Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen sowie Nebenanlagen (§9 Abs. 1, Nr. 
4 BauGB; §14, §21a, §23 Abs. 5 BauNVO) 

6.1 Garagen, Carports und Nebenanlagen sind außer dem in Ziffer 6.2 beschriebenen Bereich 
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auch außerhalb der ausgewiesenen Baugrenzen zulässig, soweit die Einschränkungen 
nach Ziffer 5.ff beachtet bleiben.  

6.2 Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

6.3 Die Regelung nach §19 (4) Satz 2 BauNVO, nach der eine bis zu 50 v.H.-Überschreitung 
der Grundflächenzahl zulässig wäre, kommt nicht zur Anwendung. Eine Überschreitung 
der Grundflächenzahl durch Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen sowie Neben-
anlagen ist nicht zulässig.   

7 Verkehrsflächen und öffentliche Grünflächen (§9 Abs. 1, Nr. 11 und Nr. 15 
BauGB) 

7.1 Für die Verkehrsflächen und öffentliche Grünflächen gilt der Planeinschrieb. 

7.2 Von der im Bebauungsplan dargestellten Gliederung / Führung kann bei der Ausführung 
geringfügig abgewichen werden. 

7.3 Konstruktive Maßnahmen, z.B. Rückenstützen aus Beton für Randsteine, Mastfunda-
mente, die sich auf Privatgrund erstrecken, sind vom Grundstückseigentümer im geringen 
Umfang (bis ca. 50 cm im Privatgrundstück) zu dulden. 

7.4 Die an der Grenze zur öffentlichen (Verkehrs-) Fläche liegenden Einrichtungen (Beleuch-
tungsmaste, Überflurhydranten, Kleinverteiler, Kabelverteilerschränke des Energiever-
sorgers, usw.) sind vom Grundstückseigentümer zu dulden. Deren Planeintrag ist als vor-
läufig zu betrachten, Änderungen sind im Zuge der Bauausführung noch möglich. 

7.5 An Straßeneinmündungen sind aus Verkehrssicherheitsgründen die Sichtfelder frei von 
jeder sichtbehindernden Nutzung, Bepflanzung und von baulichen Anlagen (auch nicht-
genehmigungspflichtige und nicht fest mit dem Erdboden verbundene) von mehr als 80 
cm Höhe über Fahrbahnoberkante freizuhalten. 

7.6 Grundstückszufahrten sind so anzulegen, dass ausreichende Sichtverhältnisse in den öf-
fentlichen Verkehrsraum gegeben sind. 3 m tiefe Sichtfelder sind von jeder sichtbehin-
dernden Nutzung, Bepflanzung und von baulichen Anlagen (auch nichtgenehmigungs-
pflichtige und nicht fest mit dem Erdboden verbundene) ab einer Höhe von 80 cm Höhe 
über Fahrbahnoberkante freizuhalten.  

8 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern (§9 Abs. 1, Nr. 26 
BauGB) 

8.1 Böschungen und Stützmauern, die zur Herstellung des Straßenkörpers und zum Aus-
gleich der Höhenunterschiede zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen und den Bau-
grundstücken erforderlich sind, dürfen auf den Baugrundstücken angelegt werden und 
sind dort von den Grundstückseigentümern zu dulden. 

8.2 Sofern im Bebauungsplan keine Straßenböschungen bzw. keine Stützmauern eingetragen 
sind, ist ein min. 1,50m breiter Grundstücksstreifen zum Ausgleich geringer 
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Höhenunterschiede zur angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche als Fläche für Auf-
schüttungen und Abgrabungen bereitzustellen. 

8.3 Im Bereich von ausgewiesenen Leitungsrechten sind Auffüllungen und Abgrabungen ge-
genüber dem bestehenden Gelände nicht statthaft, es sei denn, dass der Grundstücksbe-
sitzer bei den jeweils zuständigen Versorgungsträgern / Nutzungsberechtigten eine ge-
sonderte Zustimmung und Übereinkunft erwirkt. 

9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB) 

9.1 Außenbeleuchtung 
Für die Außenbeleuchtung sind insektenschonende Leuchtmittel und Lampenträger zu 
verwenden. Grundsätzlich sind Abstrahlungen in die freie Landschaft und in den Himmel 
durch entsprechendes Ausrichten der Leuchten, ggf. durch Blendrahmen, Verwendung 
von bodennahen Leuchten zur Wegausleuchtung zu vermeiden. 

9.2 Dach- und Fassadenverkleidungen aus Metall  
Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer einschließlich Dachgauben und Fassadenver-
kleidungen sind im Plangebiet nur zulässig, wenn diese dauerhaft korrosionsbeständig 
beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination des Bodens ist 
dauerhaft auszuschließen. 

9.3 Rodungsarbeiten 
Rodungsarbeiten von Bäumen und Sträuchern sowie der Abbruch von Gebäuden dürfen 
nur im Winterhalbjahr (zwischen 1. Okt. und 28. Feb.) erfolgen, um eine Besiedelung mit 
Fledermäusen auszuschließen.  

10 Nachrichtliche Übernahme (§9, Abs. 6 BauGB) 

10.1 (wegen §20 Denkmalschutzgesetz) Falls Bodenfunde bei Erdarbeiten in diesem Gebiet 
zutage treten, ist das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 26 – Landesamt für Denk-
malpflege, unverzüglich fernmündlich und schriftlich zu benachrichtigen. Auch ist das 
Regierungspräsidium, Referat 26 hinzuzuziehen, wenn Bildstöcke, Wegkreuze, alte 
Grenzsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sein sollten.  
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B Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

Rechtliche Grundlage 

• Gesetz über die Bauordnung des Landes Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05. März 2010 (GBl S.357, ber. S.416), zuletzt geändert am 21. 
Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4). 

• § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl., Seite 
1095, 1098). 

11 Dächer (§74, Abs. 1, Nr. 1 LBO) 

11.1 Als Dachformen sind Pult-, und Flachdach zulässig. 

11.2 Die Dachneigungen sind von 0° bis 20° zulässig. 

11.3 Dachflächen aus unbeschichteten Materialien sind unzulässig. 

12 Unbebaute Flächen und Einfriedungen  (§74, Abs. 1, Nr. 3 LBO) 

12.1 Befestigte Flächen sind soweit zu reduzieren, wie es für die gesicherte Erschließung des 
Grundstückes erforderlich ist (Minimierung der Oberflächenversiegelung) 

12.2 Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke sind als Grünflächen oder gärtnerisch an-
zulegen und zu unterhalten.  

12.3 Soweit im Plan Sichtfelder ausgewiesen sind, sind dort Einfriedungen nur bis zu einer 
Höhe von max. 60 cm zulässig. 

12.4 An den Straßenseiten, an denen keine Gehwege oder Seitenstreifen sind, müssen zur Si-
cherung eines ausreichenden Lichtraumprofils der Fahrbahn feste Einbauten (Einfriedun-
gen, Gartenmauern, usw.) mindestens 0,50m Abstand zum Fahrbahnrand (Vorderkante 
Bordstein) einhalten. 

12.5 Bei lebender Einfriedung (z.B. Hecke) ist der Besitzer verpflichtet, diese bis auf die Hin-
terkante der öffentlichen Verkehrsfläche, bei fehlendem Seitenstreifen bis 0,50m vom 
Fahrbahnrand (Vorderkante Bordstein), zurückzuschneiden.  

12.6 Bei sonstigen Einfriedungen ist das Nachbarschaftsrecht zu beachten.  

12.7 Aufschüttungen und Abgrabungen sowie Stützmauern zum Nachbargrundstück sind bis 
zu 1,00 m Höhe / Tiefe, gemessen von der Höhenlage der Grundstücksgrenze des Nach-
bargrundstücks, zulässig. Weitere Stützmauern bis zu 1,00 m Höhe dürfen zur Terrassie-
rung der Böschung mit einem Mindestabstand von 1,00 m errichtet werden. Alle Gelän-
deveränderungen und Böschungssicherungen dürfen maximal so erfolgen, dass für eine 
fiktive Böschungslinie, die vom Geländeniveau an der Grundstücksgrenze bis zur 
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Böschungsoberkante bzw. bis zur Böschungsunterkante gelegt wird, eine maximale Bö-
schungsneigung von 1: 1,5 nachgewiesen werden kann. 

13 Niederspannungsfreileitungen (§74, Abs. 1, Nr. 5 LBO) 

13.1 Oberirdische Leitungen (Niederspannung, Telefon, u.a.) sind nicht zulässig.  

14 Stellplätze und sonstige Befestigungen (§74, Abs. 2, LBO) 

14.1 Wege sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (z.B. Rasenpflaster, Schotterrasen) her-
zustellen. Auf wasserdurchlässig befestigten Stellplätzen und Wegen dürfen Fahrzeuge 
nicht gewaschen werden.  

15 Auffüllungen, Abgrabungen, Bodenaushub (§74, Abs. 3, Nr. 1 LBO) 

15.1 Geplante Auffüllungen sind in den Bauvorlagen darzustellen 

15.2 Als Zielvorgabe gilt, dass überschüssiger Bodenaushub möglichst vermieden wird. Hier-
bei ist §10 LBO, Ziffer 1-3 zu beachten und zur Geländegestaltung soweit möglich der 
anfallende Bodenaushub zu verwenden. Die geplanten Geländeveränderungen (Abtrag / 
Auftrag) sind in den Bauvorlagen darzustellen.  

15.3 Auf die Minimierung der Bodenversiegelung ist zu achten (z.B. flächensparende Planent-
würfe, mehrgeschossige Bauweise, kurze Garagenzufahrten, Einbeziehung von Garagen 
in das Gebäude, geländeangepasste Bauweise). 

15.4 Auf die Vermeidung von Bodenverdichtungen ist zu achten (z.B. Anlegen der Baustel-
leneinrichtung auf bereits befestigten Flächen, verdichtungsarmes Arbeiten, wirksamer 
Schutz der angrenzenden, freizuhaltenden Flurstücke). 

15.5 Zwischenlager von humosem Oberboden (max. 1,5 m) ist durch Profilierung und Glät-
tung vor Vernässung zu schützen. Oberbodenmieten dürfen nicht befahren werden. Bei 
längerer Lagerungszeit ist die Oberbodenmiete geeignet zu bepflanzen. 

15.6 Die Erdbewegungen sind auf ein unumgängliches Maß zu beschränken, wobei insbeson-
dere die sinnvolle Wiederverwendung des anfallenden unbelasteten Bodenmaterials an-
zustreben ist. 

15.7 Der anfallende Oberboden (Humus) und Unterboden, falls vorhanden, soll so weit wie 
möglich auf den Baugrundstücken selber verbleiben. 

14.7 Wird für Auffüllungen zusätzliches Erdmaterial angefahren, darf nur unbelastetes Erd-
material, welches die Zuordnungswerte Z 0 des VwV-Bodenmaterials einhält, verwendet 
werden. Die Herkunft des Materials muss bekannt sein. In diesem Falle ist vorab Kontakt 
mit dem Wasserwirtschaftsamt aufzunehmen. Die Verwendung von Recyclingmaterial 
ist nur zulässig, wenn es sich um qualifiziertes Recyclingmaterial handelt, das mit Aus-
nahme der baustoffspezifischen Parameter die Zuordnungswerte Z 0 der VwV 
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Bodenmaterial einhält. Herkunft und Qualität des Materials müssen nachgewiesen sein. 
Die Verwendung ist nur mit Zustimmung des Landratsamtes zulässig. Schädliche Boden-
veränderungen und Bodenverunreinigungen (u.a. Verfüllen der Baugruben mit Bauschutt 
und Bauabfall) sind nicht zulässig. 

16 Entwässerungsanlagen (§74, Abs. 3, Nr. 2 LBO) 

16.1 Grundstücksentwässerungen sind im Mischsystem vorzunehmen. 

16.2 Alternativ oder ergänzend zum Anschluss an das vorhandene Mischwassersystem kann 
das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser innerhalb des Grundstückes 
über eine belebte Bodenzone versickert werden.  

17 Anlagen für regenerative Energien 

17.1 Anlagen zur photovoltaischen und thermischen Solarnutzung sind zulässig. 

17.2 Die Nutzung von Erdwärme ist vorbehaltlich einer vom jeweiligen Bauherrn gesondert 
einzuholenden Gestattung durch das Landratsamt zulässig. Die Maßnahmen sind mit dem 
Landratsamt, untere Wasserbehörde, abzustimmen. 

18 Schutzzonen 

18.1 Gesonderte Schutzzonen sind nicht ausgewiesen 
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C Unverbindliche Gestaltungsvorschläge und Hinweise 

19 Baugrund und Boden 

19.1 Erdarbeiten sollen bei trockener Witterung und trockenem, bröseligem Boden ausgeführt 
werden. Der Oberboden und der kulturfähige Unterboden sind bei Erdarbeiten getrennt 
auszubauen, zu sichern und, soweit für die gärtnerische Gestaltung der Grundstücke not-
wendig, sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind Unter- und Oberbo-
den wieder lagenweise auf den Baugrundstücken aufzubringen. 

19.2 Im Bereich von Auftragsstellen ist der natürlich gewachsene Oberboden vorher abzu-
schieben und nach Auftrag des kulturfähigen Unterbodens wieder sachgerecht aufzutra-
gen. Vor dem Aufbringen des Bodens ist der verdichtete Untergrund (z.B. Fahrspuren) 
aufzulockern. 

19.3 Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Ver-
nichtung und Vergeudung zu schützen. Der durch das Bauvorhaben anfallende Oberbo-
den und der kulturfähige Unterboden sind bei Erdarbeiten getrennt auszubauen und, so-
weit für gärtnerische Gestaltung verwendbar, sachgerecht zu lagern. Nach Abschluss der 
Bauarbeiten sind der verwendbare Unter- und Oberboden wieder lagenweise einzubauen. 
Überschüssiges Bodenmaterial ist fachgerecht zu entsorgen. Nähere Ausführungen zum 
Vorgehen enthält die DIN 18915 Blatt 3 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberboden-
lagerung. 

20 Entwässerung 

20.1 Die Kanalisation der Stadt ist höhenmäßig so gelegt, dass die freie Entwässerbarkeit vom 
Schmutzwasser für Bauwerke ohne Unterkellerung möglich ist. Bei Unterkellerungen be-
steht kein Anspruch, dass das Kellerniveau im Freispiegel entwässert werden kann.  

20.2 Bei einer Kellerausbildung kann nicht sichergestellt werden, dass die Sohlendrainage, die 
an die Vorflut / Regenwassersystem anzuschließen ist, in freiem Abfluss entwässert. Bei 
Unterkellerung wird empfohlen, den Keller bis auf OK freies Drain Niveau wasserdicht 
auszubilden und / oder eine separate Drainagepumpe vorzusehen. 

20.3 Zur Dämpfung des Regenwasserabflusses werden Regenwasserzisternen empfohlen 
(siehe Ziffer 15.ff, Entwässerungsanlagen). Falls das in der Zisterne gefasste Regenwas-
ser als Brauchwasser genutzt werden soll, ist die Errichtung der Zisterne bzw. auch die 
Nutzung des Regenwassers der Stadt gesondert anzuzeigen. Dies gilt, auch wenn die 
Brauchwassernutzung im Nachhinein erfolgt. 

20.4 Die Vorgaben der Abwassersatzung der Stadt sind zu beachten. Hier wird u.a. auf die 
Eigenverantwortung des Grundstückseigentümers in Bezug auf die Rückstauebene ver-
wiesen. 
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21 Hinweise zum Maß der baulichen Nutzung / überbaubare Grundstücksfläche 

21.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird im Einzelnen durch die ausgewiesenen Parameter 
bestimmt, die jeweils - jeder für sich - als maximal zulässige Höchst- bzw. Grenzwerte 
angegeben sind. Es kann kein Anspruch dahingehend abgeleitet werden, dass jeweils alle 
Maximalwerte gleichzeitig möglich sind. 

 
 
 
 
 
Meßstetten, den …….  .....................................................  (Schroft Bürgermeister)  

  

Abs
tim

mun
gs

ex
em

pla
r_2

02
30

70
6



Stadt Meßstetten, Bebauungsplan Gemeinbedarfsfläche „Jugendraum“ / Teil B,  
Schriftliche Festsetzungen – Vorentwurf 

 

me28410a.docx  Seite 11 von 12 

Präambel zum Verfahrensgang 
 
Bebauungsplan „Jugendraum“ 
Stadt Meßstetten, Zollernalbkreis 
 
1. Aufstellungsbeschluss nach §13a BauGB durch den Gemeinderat am 16.12.2022 

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses am 23.12.2022 

3. Zustimmung zum Planvorentwurf durch den Gemeinderat am …………… 

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach §4 (1) BauGB mit / über Schreiben vom 
………….. 

5. Freiwillige frühzeitige Bürgerbeteiligung nach §3(1),1 BauGB über Erörterung des Vorent-
wurfes vom ………….. bis ………….. online möglich. Der Erörterungszeitraum wurde 
ortsüblich bekannt gemacht am ………….. 

6. Behandlung und Abwägung der nach Ziffer 4, 5 vorgebrachten Anregungen im Gemeinderat 
am ………….. 

7. Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanentwurfes nach §3(2) BauGB durch den Gemein-
derat in öffentlicher Sitzung am ………….. 

8. Öffentliche Auslegung vom Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung erfolgt(e) in der Zeit vom 
…………..zum ………….. (Auslegungsfrist) beim Bürgermeisteramt während der üblichen 
Dienststunden. Die öffentliche Auslegung wird / wurde mit dem Hinweis, dass Bedenken 
und Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können, ortsüblich am 
…………..bekannt gemacht. 

9. Behandlung und Abwägung der zum Entwurf des Bebauungsplanes nach §3(2) BauGB vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange im 
Gemeinderat am ………….. 

14.  Die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den 
Inhalt Auskunft zu erhalten ist, werden / wurden ortsüblich bekannt gemacht am 
……………. 

 In der Bekanntmachung wird / wurde auf das Geltend machen der Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 
Abs. 2 BauGB) und weiter, auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen.  
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Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung am …………….. in Kraft. 

 

Meßstetten, den ………….                                        ......................(Schroft, Bürgermeister) 

                                                                                             (Datum, Stempel, Unterschrift) 

 
 
Der Verfahrensgang wird beglaubigt.  
 
Meßstetten, den ………….                                        ......................(Schroft, Bürgermeister) 

                                                                                             (Datum, Stempel, Unterschrift) 
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